
Lederhilger Kalb Römische Erlässe und Entscheidungen

SEVERIN DE  LG HERBERT ALB

Römische Erlässe un Entscheidungen
Okumene und Öökumenische ECEWe- schen Dialogs ist auf das engste mıiıt der

en lange eıt außerhalb der Wirkungsgeschichte des atikanıi-
katholischen Kirche statt Nach zögern- schen 0onz verknüpft. Waren auch
den angen nach dem Weltkrieg gewIlsse retardierende Elemente VeTl-
wurde durch aps Johannes zeichnen, verdankt der Öökumeni-
einNne eUe Situation geschaffen. Er sche 1  08 dem Pontifikat aps
machte die Okumene iner der Johannes Paul doch NeUue Impulse.
Hauptaufgaben selnes Pontifikats, und Dieser aps sich besonderem
das VO  3 1959 angekündigte Öku- Mafße der Okumene verpflichtet, die
menische onziıl sollte der erwirk- ihrer erweiıterten Dimension be-
lichung dieser Zielsetzung dienen. greift, als Gespräch des Christentums
Durch das Vaticanum wurden dann muıt den Weltreligionen auf dem 1nter-
die entscheidenden Voraussetzungen der grofßen Weltaufgaben
für die ökumenische Bewegung Gerechtigkeit, Frieden und O11darıta
katholischen Bereich geschaffen. Die Bewullstsein der ökumenischen Ver-
Neuregelung der Kirchengliedschaft, antwortung der katholischen Kirche
die COMMUNI1O als Strukturprinzip der erstellte der Päpstliche Kat HOr-
Kirche, die Aufgabe der exklusiven derung der Einheit der Christen eiINe
Identität VO  — Kirche Jesu hristi und überarbeitete Form der Direktoria VO  3
katholischer Kirche, die „Hierarchie 1967 und 1970, e1ine Aktualisierung, die
der Wahrheiten“, die Anerkennung März 1993 als „Direktorium ZUT

und Betonung der Verbundenheit und Ausführung der Prinzıplen und NOor-
Gemeinschaft mıit den nichtkatholi- Inen ber den Okumenismus”“” heraus-
schen Christen etc ermöglichten den gegeben wurde otwendig wurde
VO onzil angestrebten Dialog. Um diese Neuerstellung einerseıits durch
diese Aussagen und Inhalte, insbeson- die veränderte Rechtslage (CIC/ 1983
ere jene des Okumenismusdekrets in und und andererseits
die Praxis umzusetzen, wurde VO durch die zahlreichen Dialogdoku-
Sekretariat ZUT Förderung der Einheit mente, die seitdem verabschiede WUT-
der Christen 1967 und 1970 ein Öku- den
menisches Direktorium erstellt. (Direk- Das Direktorium, das sich VOTtorla sind ‚amtliche Handreichungen

die seelsorgliche Tätigkeit” lem an  a E die Bischöfe und pastora
Örsdorf], beinhalten deshalb VorwIıie- Verantwortlichen, berer hinaus
gend rklärungen, Ratschläge und alle die Einheit der Christen

bemühten Gläubigen wendet, verstehtRichtlinien, doch kann manchen Rege- sich als „Ins  en 1im 1ens derungen auch normatıver Charakter
zukommen). SANZEN Kirche“ und möchte die Öku-

menische el „motivleren, erhellen
Der weiıtere Fortgang der ökumeni- und leiten und besonderen en
schen Bewegung und des ökumeni- auch verpflichtende Weisungen geben“
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(Nr. Es sollen Urientierungen und en anderen kirchlichen
Normen VO  . allgemeiner Bedeutung Zusammenhängen“ dem ökumeni-
gegeben werden, die der Klarheit der schen Auftrag dienen. So sollen „über-
Beziehungen den nicht voller nationale Körperschaften, die Vel-
COMMUN1O muıt der katholischen Kirche schiedene Formen ZUrTr Gewährleistung
stehenden Kirchen und kirchlichen der Zusammenarbeit und unter
Gemeinschaften (nicht aber Sekten und den Bischofskonferenzen bestehen.
neureligiösen Bewegungen dienen. en schaffen, die ihrer el
Ausdrücklich werden S- die eine ökumenische imension verlei-
römisch-katholischen Ortsbischöfe hen  44 (Nr 48) Besondere Bedeutung
beziehungsweise Bischofskonferenzen die ökumenische äatigkeit WITr 1
angesprochen, sondern auch die Syno- Direktorium den Instituten des g...
den der katholischen Ostkirchen, ist weihten ens und Gemeinschaften
ihnen doch das ökumenische jegen des apostolischen ens eingeraumt,

besonderer Weise aufgetragen (CC wobei ahmen der Verwirklichung
755 CIC; 902—908 der ökumenischen ätigkeit organı-

ersten Kapitel wird auf der Basıs der satorischer Hinsicht auf der Ebene der
onzilsdokumente insbesondere zentralenel  g die Einrichtung einer
Lumen Gentium und NALALIS Redinte- Kommiıission empfohlen wird. Auch
gratio die Entfaltung des ökumeni- die Urganisationen nationalen der
schen Engagements der katholischen internationalen Charakters katholi-
Kirche dargestellt und die Bedeutung scher Gläubiger ollten We möglich

die ökumenische Dimension ihrerund Wertigkeit des Okumenismus
en der Christen gewürdigt. ätigkeit verwirklichen und unter

zweıten Kapitel Die Gestaltung Umständen den jeweiligen Statuten
des Dienstes der Einheit der explizit berücksichtigen. Auf uniıver-
Christen der katholischen Kirche salkirchlicher ene O  egt dem
werden die Mittel ZUT Durchsetzung Päpstlichen Rat Förderung der
der ökumenischen imension äher Einheit der Christen, die olle Ge-
onkretisiert. Hinblick auf die meinschaft aller Christen fördern

el ist E< notwendig, da{fßs der NatUrganıisation der ökumenischenel
wird auf diözesaner Fbene die Instal- „über bedeutsame tiatıven unter-

lierung eines Ökumene-Beauftragten richtet wird, die auf den verschiedenen
SOWIE die Einrichtung eines ates, Fbenen des kirchlichen ens ergrif
1Ner Kommission der eınes Sekre- fen werden“ (Nr 54)
tarıates verlangt, auf der ene der Kapitel ist der ökumenischenung
Teilkirchenverbände ist eiNne Okumene- der katholischen Kirche gewidmet.
Kommission einzurichten, „bestehend Um der ökumenischen Aufgabe g-
S Experten, sowohl Männern als recht werden können, ist eiNe e1in-
auch Frauen, die s dem Klerus, aus schlägige ung ler Gläubigen not-
Ordensleuten und alen gewählt WEeT- wendig. Der OÖOkumenismus verlangt
den  44 (Nr. 46); eine Institutionalisierung nämlich eine eUe a  g SOWIeEe
der Kommission durch eın dauerndes Beweglichkeit den Methoden
Sekretariat wird empfohlen. en Streben nach Einheit, den jeweili-
diesen ausschließlich der Öökumeni- geCn ıtuationen der Menschen besser
schen atigkeit gewidmeten Einrich- Rechnung Deshalb werden
tungen sollen auch „ökumenische einige generelle Grundsätze ormuliert
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(Nr 57) Gije Oorenteren sich einem Ter Lehre‘ und der Art, WI1Ie diese
vertieften Kennenlernen, dem Studium Wahrheiten ormuliert wurden, Z W1-
der und der (Irennungs-) schen den verkündigenden
Geschichte, 5 bei aller Ireue ZUrTrC heiten und den verschiedenen Mög-
Tradition, auch die ahrheit des ande- lichkeiten, S1e erfassen und eutli-
Ten akzeptieren lernen, entspre- cher Licht heben, zwischen der
chend der Väterweisheit: J”  le apostolischen TIradition und den Trein
heit, VO  D wenm immer S1e kommt, ist kirchlichen Iraditionen“ (Nr /4)
VO HI Geist“ (Ambrosiaster, 17, Auch für die nichtordinierten INtISIN-
245) Als Mittel der Bildung wird
auf die Öökumensiche Dimension des

haber und Mitarbeiter ist für entspre-
chende, dem Nıveau der Teilnehmer

Studiums der Bücher SOWIeEe VO  — und ihren Studien angepaiste Öökumeni-
Predigt, Katechese und Liturglie VerTr- sche Bildung und Erfahrung orge
wliesen; besondere Bedeutung kommt
aber dem Beispiels- und eugnis- Eine besondere Wertigkeit kommt der
arakter des eigenen geistlichen uS  ung ZUu ökumenischen Dialog
ens So sollen die Katholiken 1imM ahmen der wissenschaftlichen
auch durch praktische Kenntnisnahme us  ung e1 wird Hin-

gewisse Elemente und uter wert- blick auf die theologischen aten
schätzen, „die anderen Kirchen und auf die Regelung VO  — Sapıentia Chri-
kirchlichen Gemeinschaften vorhanden st1ana verwlesen und die Beachtung
Sind und die ınen Kirche hristi der ökumenischen Dimension der
gehören“. Diese uter „haben bei- gesamten Lehre und Forschung einge-
spielsweise Frucht gebracht der mahnt:; die katholischen Uniıver-

ıtaten werden eine eihe VO  } konkre-mystischen Iradition des christlichen
STens und den geistlichen Schätzen ten Maßfßnahmen Verwirklichung
des monastischen Lebens, 17 Gottes- der ökumenischen äatigkeit aufge-
dienst und der Frömmigkeit der zelgt.
Anglikaner, evangelischen Um die notwendige VO  ; Experten
und den verschiedenen Formen te- sichern, wird auf die wichtige
stantischer Spiritualität” (Nr. 65) Be- der pezlalinstitute für Okumenik Vel-
sonderes Augenmer ist auf die Bil- wlesen. Die ung Lehre und
dung der Mitarbeiter pastoralen Praxıs darf sich nicht LUr auf die eıt
1ens egen. SO ist die ökumenische der Berufsausbildung beschränken,
Dimension der theologischen Heran- sondern „fordert VO  m den ordinierten
ung des Klerus jeder theologi- strägern und allen, die der
schen Disziplin unter Bewahrung der Seelsorge tatıg sSind, eiNne kontinuierli-
Ireue ZUT authentischen christlichen che Aktualisierung, da sich die Oku-
Tradition verwirklichen, darüber menische Bewegung Entwicklung
hinaus ist 1im ersten Studienabschnitt befinde (Nr. 91)
ein eigener Kurs OÖOkumene durch- Von besonderer Bedeutung für die
zuführen. Es soll die „Hierarchie der Praxis sind angesichts heutiger
Wahrheiten“ der katholischen Lehre Migrationsbewegungen die usfüh-

beachtet werden, und die runsecn und Normen ber „die Ge-
denten sollen unterscheiden lernen meinschaft en und geistli-
„zwischen ‚dem eigentlichen lau- chen TIun unter den Getauften“ apite
bensschatz der den Wahrheiten uNnse- Miıt dieser ormulierung wird die
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frühere strenge Unterscheidung ZW1- nıten und Sieben-Tage-Adventisten.
schen einer Commun1Ccatıo ın spiritualibus Be1i der Neuapostolischen Kirche und
und einer Ccommunıcatıo in SACY1S aufge- den Mormonen scheint hingegen eine
geben und V  S die geltende oktrin des inzelfallprüfung angebracht.] Wird
CIC/ 1983 angepaßt. Die „Teilhabe allı jeman S den kirchlichen Gemein-
geistlichen Aktivitäten und Reich- schaften der Reformation Erwach-
tümern“ umfa{(lßt daher sowohl das senenalter aufgenommen, hat dieser
gemeiınsame ebet, den gemeinsamen VOT der ulassung eucharistischen
Gebrauch VO  A Kaumen und egen- Gemeinschaft die Firmung empfan-
ständen WIe auch die Gemeinschaft gCn (Nr 101) Der aufnehmende rlie-
der 1  gıe strengen Sinne (Nr ster hat die Firmvollmacht gesetZ-
103) licher Verleihung (vgl. 883 Nr CIC)
Brachte bereits CIC bezie- Obwohl der Mensch durch die Taufe
hungsweise 671 CCEFEO bezüglich Christus und seine Kirche eingeglie-
der interkonfegsionellen Sakramenten- dert wird, eschieht 1e5s5 doch
Or  ung eiNne erung, wird diese einer bestimmten Kirche der
unmehr 1m viıerten Kapitel des kirchlichen Gemeinschaft, weshalb
Okumenischen irektoriums ausführ- WAar eiINe gemeinschaftliche Feier Vertl-

dargestellt. schiedener Konfessionen möglich ist,
einem ersten (Nr 92-101) nicht aber die Taufspendung als solche

werden zunächst jene Kriterien gC- durch wel ihrer mtsträger. Klar wird
nannt, die die eurteilung der daher die immer wieder auftauchende
gkei der Taufspendung erforder- rage nach der Möglichkeit einer Tauf-
lich sind, nämlich das Untertauchen patenschaft beantwortet Da die aten
der Übergießen mıit Wasser, begleitet aber nicht die erantwortung
VO  _ der trinitarischen ormel, un die die christliche Erziehung des Getauften
hinreichende tention des auienden mitübernehmen, sondern zugleich
en die liturgischen Bücher der Stellvertretung eiıner laubensgemein-
Gewohnheiten iner Kirche der sch und als Garanten des Glaubens
lichen Gemeinschaft beachtet, müßlten anwesend Sind, soll nach katholischem
schon wirkli ernsthafte ründe VOI- Verstän der Pate imMmMer der Je-
ljegen, die einen Zweifel rechtfertigen weiligen Konfession des a  gSs alı-

und die gkei rage stellten. Be1l gehören. edoch ist die ulassung als
den Nachforschungen, ob eventuell aufzeuge möglich ZUSsammen muıit
eine Taufe bei iner Aufnahme die 1Nnem katholischen aten (vgl. 874
olle Gemeinschaft der katholischen 82 CIC) Über das kodikarische echt
Kirche „bedingungsweise” vorzuneh- hinaus ist 95 aufgrun der n (50-
I1nen ist, wird die Ostkirchen und meinschaft muıiıt den orthodoxen Kır-

jene, mıt denen eın Übereinkom- chen des StTtenNs möglich, aus inem
Inen besteht (z.B Österreich mıiıt den gerechten Grund und 1Ur ZUsSsammen

evangelischen Kirchen und mıt einem katholischen aten inen Or1-
SOWI1Ee der altkatholischen Kirche) eine entalischen Gläubigen auch als Tauf-
Gültigkeitsvermutung auUSSCSPIO- D für einen katholischen au  B
chen (Nr 99) Dies gilt neben den ZEe- zuzulassen (Nr. 98 b)
Nannten auch für die anglikanischen Die rundaussagen des atikani-
Kirchen, und unter den Freikirchen für schen Konzils aufgreifend, werden für
die aptisten, Methodisten, Menno- die Gemeinschaft 1mM geistlichen TIun
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einem weıteren (Nr 102-142) 1st jedem Katholiken erlaubt, die
Prinzipien und Normen nannt, „die Sakramente der Buße, der Eucharistie
der Verschiedenheit der kirchlichen und der Kr  ensalbung VO  ; einem
Gegebenheiten Rechnung tragen, WIe nichtkatholischen Spender einer Ost-
S1e der Beziehung ZUT den beteiligten rche empfangen, wWe die Not-
Kirchen und den kirchlichen Gemein- wendigkeit es erfordert der eın wirk-
schaften bestehen, der Weise, die lich geistlicher utzen dazu rat, VOT-
Christen ihre gemeinsamen geistlichen ausgesetzt, jede efahr des Irrtums
Reichtümer schätzen und sich ihnen der des Indifferentismus vermieden
freuen, aber S1Ee auch auf die wird el wird jedoch ausdrücklich

auf die unterschiedlichen Gewohn-Notwendigkeit achten, die noch
bestehenden Irennungen überwunden heiten und manchmal auch strengeren
werden müssen“ (Nr. Es wird Ordnungen dieser Kirche hingewiesen,
das gemeinsame (besonders die respektieren sSind Umgekehrt
auch die Einheit) allen Gläubigen können katholische tsträger die
gen empfohlen und eine gemeıln- bezeichneten Tel Sakramente itglie-
“}  1  C nichtsakramentale 1  g1le anse- dern der orientalischen Kirchen SPCN-
re Hinsichtlich ökumenischer Feilern den, wWe diese VO  an sich darum
wird jedoch daran erinnert, da{fs € en und rechter Weise disponiert
> Tatsamı ist, diese Sonntag sind unter ermeidung jeden An-
halten, Gewissenskonflikte VeTl- scheins VO  3 Proselytismus. der
meiden, weil die Teilnahme Al einer Praxis kommt daher die Teilnahme
Eucharistiefeier Katholiken OTtZ- eınes orthodoxen Kindes an 1inNner
dem verpflichtend bleibt (Nr 115) Erstkommunionfeier der katholi-
diesem Zusammenhang se1 erwähnt, schen Kirche unter den genannten

auch weiterhin katholischen Voraussetzungen (Ersuchen der ern,
Geistlichen nicht erlaubt ist, muıiıt Amts- Teilnahme an katholischen Religions-
agern anderer Konfessionen die unterricht) Betracht. Miıt Christen
Eucharistie feiern, da diese nicht als anderer Kırchen und kırchlicher Gemein-
Mittel die Erreichung der Einheit, schaften kann C Sakramentengemein-
sondern als sichtbares Zeichen beste- sch Ausnahmefällen und
hender voller Gemeinschaft des lau- unter gewilssen Bedingungen geben,
bens, des Gottesdienstes und des g_ die er CIC beziehungs-
meinsamen ens der katholischen WEe1se 6/1 84 CCEFEO aus dann aber
Kirche angesehen wird (Nr 104e, 129; „SOSar empfohlen werden kann  44 (Nr.
vgl 908, 1365 CIC) 129) Buße, Eucharistie und Kranken-
Ausführlich beschäftigt sich das Oku- S  ung können katholische
menische 1TeKtIOrTrıum muıt der Sakra- ager diesen Christen NUur annn SpCN-
mentengemeinschaft, wobei 1 den, We Todesgefahr der eiINne
Sinne der beiden Codices deutlich ste und dringende Notlage nach dem
zwischen den orientalischen und den el des Diözesanbischofs bezie-
Christen anderer Kirchen und hungsweise der Bischofskonferenz
cher Gemeinschaften unterschieden er der Synode) besteht, und s die-
wird Da mıiıt den (Iskırchen eine sehr 5 Gläubigen S  g möglich ist, inen
CNSC Gemeinschaft Bereich des Spender der eigenen Kirche der
Glaubens und der Sakramente der lichen Gemeinschaft aufzusuchen, AT

apostolischen Sukzession besteht darum bittet, den katholischen lau-
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ben bezüglich dieser Sakramente be- sprochen. Den Seelsorgern wird eine
und rechter Weise darauf derbesondere Verantwortung bei

vorbereitet ist Umgekehrt darf ein Ehevorbereitung und -begleitung auf-
Katholik 1e2$5e drei Sakramente unter getragen (Nr 146) So wird etw die
den geschilderten Umständen VO  a Kontaktaufnahme ZUMmm sträger der

anderen Kirche der chen Ge-inem Spender einer Kirche erbitten,
dessen Kirche diese Sakramente gültig meinschaft angeregt und eine TIMU-
gespendet werden, der Ergänzung tigung der Partner, „das suchen,

& „Von einem Spender, VO  —_ Was Einheit und Eintracht
dem feststeht, C gemäfs der katho- führen kann  44 (Nr 148) Für die Er-
lischen Lehre ber die TAaA1INatlon eilung einer TLaUDNIS wird VO

Ug geweiht ist  44 (z.B Orthodoxe und katholischen Teil e1INe Erklärung darü-
Altkatholiken). Durch die el BC- ber verlangt, die Gefahren des lau-
wählte, juristisch bedenkliche, Form ensa beseitigen SOWI1Ee das
einer Verweisungsnorm kume- Versprechen, seıin Mögliches tun,
nischen Direktorium (Nr 132) hinsicht- alle Kinder der katholischen

der nötigen atho- Kirche geta und ErZOSCN werden,
liken wird die offenere Formulierung wobei der erer informiert
der kodikarischen Bestimmung (nam- wurde (Nr 150; CIC; 814f
lich otwendigkeit und geistlicher e1 WITr aber > überse-
Nutzen) verschärtft. hen, sich der nichtkatholische
igens wird die Möglichkeit Partner aufgrund seines eigenen christ-
iner gemeinsamen enutzung VO  a lichen Engagements inNner äahnlichen
Gotteshäusern, die der TLauDNS des Verpflichtung gegenübersehen kann,
Diözesanbischofs bedarf, wobei die und Von daher auch kein schriftli-
rage der Aufbewahrung des Heiligen

ordert Bei der konkreten Glaubens-
ches der mündliches Versprechen BC-

Sakraments „mut Behutsamkeit“ Be-
acht SCeZOSECN werden mu{ Eine prak- weitergabe die Kinder „wird der
sche öÖsung „sollte Sinne eiıner katholische Elternteil die religiöse re1l-

eıt und das Gewissen des anderengesunden Sakramenten-Theologie, muıt
lem geziemenden Respekt”, ber Elternteils respektieren“ (Nr 151)
auch „unter Berücksichtigung der Auch wWe die Kinder nicht katholisch
unterschiedlichen Sensibilität der Be- geta und erzZOgen werden, sollten
nutzer“ gefunden werden (Nr 139) doch auch positıve Erlebniswerte ber

den Glauben vermittelt werden. derFın dritter Abschnitt wird verschiede-
111en pastoralen und kirchenrechtlichen kanonischen Formpflicht wird grund-
spekten der „bekenntnisverschiedenen sätzlich festgehalten, We auch aus

schwerwiegenden en der Örts-Ehen“” gewidmet (Nr 143—160) e1
ordinarius des katholischen Partnerswerden einerseits die Schwierigkeiten,

die sich eiInNne Ehe mıiıt Partnern nach Befragen des Ordinarius des
unterschiedlicher Konfession ergeben, Eheschließungsortes VO  an der Einhal-
wahrgenommen, andererseits aber der katholischen Eheschließungs-
auch ihrem Wert für die ökumeni- form dispensieren kann (Nr 154) Um
sche Bewegung anerkannt (vgl. amı- TODIiIeme 1 auf den Kom-
liarıs Consortio 78) Im Gegensatz ZUIN munionempfang vermeiden, findet
kodikarischen Recht werden die Ehe- eine bekenntnisverschiedene Ehe-
partner beider Bekenntnisse aNsSC- schließung außerhalb der Eucharistie-
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feijer statt; Ausnahmen können L1IUr aus Pastor bonus VO Juni 1988 AaAus
1Nnem gerechten Grund VO Diöze- Dikasterien und Instituten Dikasterien
sanbischof erlaubt werden (vgl. Die sind das Staatssekretarlat, die ongre-
Feiler der Irauung, Freiburg, gationen, die Gerichtshöfe SOWIE die
1992, 17, Nr 36) icht leicht ate und Amter, den Instituten
beurteilen bleibt die gemeinsame Teil- gehören die Präfektur des päpstlichen
nahme an der Eucharistie nach den Hauses und das Amt die päpstliche
allgemeinen Krıiterien des Sakramen- Liturgiefeier; inem weiıteren Sinn
tenempfangs. Als Irauzeugen können werden auch das vatikanische
übrigens alle Personen fungieren (Nr. Archiv, die vatikanische Bibliothek, die
128, 136). Akademien, die Typographia Poly-
Im abschließenden Kapitel (Nr 161— glotta Vatıcana, die fficinija Tarılıa
218) finden sich Ausführungen ber editoria Vatıcana, die ad10O-
die ökumenische Zusammenarbeit, phonica Vatıcana, das en Tele-

visiıficum Vaticanum, die Fabrica Sanctiden 1  08 und das gemeinsame Zeug-
NıS den vielfältigsten Formen und Petr1, die emosynaria Apostolica
Strukturen breiter Basıs und etc den Instituten zugerechnet.
len Bereichen des ulturellen Engage- Miıt wel päpstlichen Schreiben aus
mMents sollen ökumenische Aspekte Je 1993 wurden Anderungen der Be-
nach Möglichkeit eingebracht werden hördenorganisation der Kurie SC-
unter ufgreifen und Herausforde-

lokaler Aktivitäten (Sekretariat a) Motu proprı0 „Europae Orıientalıs”
der Deutschen Bischofskonferenz [Hg], VO Janner 1993, wodurch die
Verlautbarungen des Apostolischen Päpstliche Kommission „Pro Russıia”
Stuhls, Nr 101; Kathpress-Sonderpub- mıt der „Behördenübergreifenden
likation, Nr 2/93) ständigen Kommission für die Kirche

UOsteuropa” ersetzt wurde
1925 wurde die Kommıiıssion für Rufs-

aps Johannes Paul 1{1 Motu lan eingesetzt und mıiıt dem Motu DYTO-
proprio „Europae Orientalis> pr10 „Inde ab Inıt10 Pontificatu” rechtlich

anner 1993, wodurch die papst- selbständig gemacht. Hinblick auf
1C Kommission „Pro Russ1ia” miıt die jungste Entwicklung UOsteuropa
der „Behördenübergreifenden ständi1- wurde durch vorliegendes päpstliches
gCcn Kommission für die Kirche in Schreiben die Kommiuission „Pro
Osteuropa” (Commiss10 interdicaste- Russia“” aufgehoben und stattdessen
rma  °  lis stabilis Pro Ecclesia in Europa die „Behördenübergreifende ständige
rıen ersetzt wird  J Motu proprio0 Kommıissıon die Kirche Ost-
„Inde Pontificatus“ Vom arz  .. europa” errichtet. Dieses NeUue Urgan,

das unter dem Vorsıiıtz des Kardıi-1993, wodurch der Päpstliche Rat für
Kulun der Päpstliche Rat für den nalstaatssekretärs steht, ist zuständig
Dialog mıiıt den Nichtglaubenden für die Kirchen des ateinischen und
zusammengelegt wurden. orientalischen Rıtus „n den Gebieten

Europas, die früher eın kommunisti-
Die Römische Kurie, deren sich der sches egıme hatten“ Diese interdika-
aps ZUT r  ung seiner ufgaben sterielle Kommission hat die Aufgabe,

die Gesamtkirche bedient, besteht „die apostolische Sendung der katholi-
schen Kirche muıt all ihren Aktivitätengemä der Apostolischen Konstitution
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fortzuführen und fördern SOWI1Ee den Päpstliche KRat den 1  08 mıit den
ökumenischen 1  0g mıiıt den orthodo- Nichtglaubenden einem einzıgen
Xe  a Kirchen und muıt den anderen Urgan, dem Päpstlichen Rat für Kul
Kirchen orientalischer Tradition zusammengelegt.
begleiten” (AAS [1992], 309—310;
deutsch: L’Osservatore Romano Vom Der Päpstliche Rat ultur wird

Marz Zzwel bteilungen aufgeteilt, nämlich Je
Motu DrOpr10 „Inde d Pontificatus” eine ‚Glaube und ultur“ und

VO Maärz 1993, wodurch der den „Dialog mıit den Kulturen“. el
Päpstliche Rat ultur und der obliegen der Abteilung ‚Glaube und
Päpstliche Rat den Dialog mıit den Kultur“” jene Aufgaben, die bisher VO

Nichtglaubenden ZusammeNngele Päpstlichen Rat Kul ausgeübt
wurden. wurden, die teilung „Dialog mıt den
1965 errichtete aps Paul VI eın Kulture wird die äatigkeit weilıter-
Sekretariat, das mittlerweile apst- führen, die bisher ZUum Kompetenz-
licher Kat für den 1  09 mıiıt den bereich des Päpstlichen ates für den
Nichtglaubenden heißt, mıiıt der j1el- lalog mıiıt den Nichtglaubenden Be-

hörtesetzung des Dialogs CUM atheıs et NOoNn
credent:bus. 19872 wurde der Päpstliche
RNat die ultur gegründet, mıiıt der Zugleich wurde mıiıt diesem päpstli-
Aufgabe, die Beziehungen zwischen chen Schreiben die bisher bei der
dem und den Bereichen der ongregation für den Klerus eingerich-
ultur fördern auf die tete Päpstliche Kommission die
Bedeutung VO  - ultur und reiler Erhaltung des künstlerischen und g...
Kommunikation auch 1  08 mit schichtlichen es verselbständigt
den Nichtglaubenden wird 1mm vorlie- (AAS [1993], 549—552; deutsch:
genden päpstlichen Schreiben der L’OÖOsservatore Komano VÖOÖ Maı
Päpstliche KRat ultur und der


